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§ 745 ZPO - Zwangsvollstreckung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft

(1) Im Falle der fortgesetzten Gütergemeinschaft ist zur Zwangsvollstreckung in das Gesamtgut ein gegen den überlebenden
Ehegatten oder Lebenspartner ergangenes Urteil erforderlich und genügend.

(2) Nach der Beendigung der fortgesetzten Gütergemeinschaft gelten die §§ 743 und 744 mit der Maßgabe, dass

1. an die Stelle desjenigen Ehegatten oder Lebenspartners, der das Gesamtgut allein verwaltet, der überlebende
Ehegatte oder Lebenspartner tritt und

2. an die Stelle des anderen Ehegatten oder Lebenspartners die anteilsberechtigten Abkömmlinge treten.

gespeichert: 07.05.2024, 01:11 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/5cb71592-9c02-34cc-8c47-81e212734052
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/901c6d7f-b10c-39e2-9303-cd23668dcd95
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/2a71a6b6-26f6-3589-940e-ead8cbd5c547


gespeichert: 07.05.2024, 01:11 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


